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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1780/J-NR/91, be­
treffend ÜberbrUckung der Ausg~abungsstätte"Aguntum", die die 

, . 

Abgeordnet~n Dipl.-Vw. Dr. Lackner und Genossen vom 22. Oktober 
1991 an mich richteten, beehr~ ich mich wie folgt zu beant­
worten: 

Das archäologische Ausgrabungsgelände Aguntum besitzt einen be­
sonderen kulturhistorischen Stellenw~rt, zumal es sich um die 
einzige römische Stadt auf Tiroler boden handelt. Unter BerUck­
~ichtigung dieses Umstandes hat das Bundesdenkmalamt nJch ~in-

. gehender PrUfungdes von der Landesbaudirektion bei~ Amt der 
Tiro1er Landesregierung vorgelegten Projektentwurfes aus der 
Sicht des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege jeher Variante 
den Vorzug gegeben, bei der die Beeinträchtigung des Grabungs­
geländes auf ein Minimum reduziert wird. Aus sachlichen Über~ 

. , 

legungen ist daher einer DammaufschUttung jedem BrUckenprojekt 
d~r Vorzug zu geben. 

1. Ist Ihnen bekannt~ daß es zwischen der Ausgrabungsleitung fUr 
Aguntum und dem Bundesdenkmalamt zu Meinungsver~chiedenheiten 
gekommen ist, die bislang dieses BrUckenprojekt verzögert 
haben? 

2. Werden Sie dafür eintreten, daß durch das ,Bundesdenkmalamt 
ehebaldigst eine Entscheidung Uber die UberbrUckun~ des 
Be~eiches der Ausgrabungen Aguntum- entweder Stahlbeton­
brücke oder DammbrUcke - gefällt wird? 
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Antwort zu 1. und 2.: 

Zwischen der Grabungsleitung von Aguntum, Frau Univ.Prof. 
Dr. E. Walde und dem Bundesdenkmalamt bestehen keinerlei 
Meinungsverschiedenheiten, sondern herrscht völlige Überein­
stimmung dahingehend, daß die DammschUttungsvariante das 
kleinere Übel darstellt, weshalb dieser Variante - wie erwähnt -
der Vorzug zu geben sei. 

3. Ist Ihnen bekannt, daß am 29. Mai 1991 seitens des Bundes­
denkmalamtes eine mündliche Zusage zur Damm-Variante gegeben 
wurde, für die aber bislang eine schriftliche Bestätigung 
fehlt? 

Antwort: 

Bereits beim Augenschein vom 29. Mai 1991 wurde eine denkmal be­
hördliche Entscheidung in dieser Richtung in Aussicht gestellt. 

Mit einem Schreiben vom 18. November 1991 hat das Bundesdenkmal­
amt das Ermittlungsverfahren abgeschlossen und die Ergebnisse 
einschließlich zahlreicher an die künftige Bewilligung knüpfende 
Bedingungen bzw. Auflagen der Landesbaudirektion zur Kenntnis 

gebracht. Für eine allfällige Stellungnahme hiezu wurde der 
Partei eine Frist von drei Wochen eingeräumt. Die bescheidmäßige 
Erledigung wird nach Ablauf dieser Frist unverzüglich vom 
Bundesdenkmalamt vorgenommen werden. 

Der Bundesminister: 
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